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I/A-PUNKT-VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für den Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik 
hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen (erste 
Lesung) 
- Erklärungen 
 - Einigung über die Aufnahme der Erklärungen in das Ratsprotokoll 
 - Beschluss, die Erklärungen im Amtsblatt zu veröffentlichen 

 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu 

Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 
und zu Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission vertreten die Auffassung, dass die 
Aufnahme von Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 und von Artikel 25 
Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 ausschließlich aufgrund der Besonderheiten, die 
die genannten Verordnungen vor ihrer Änderung durch diese Verordnung aufwiesen, gerecht-
fertigt ist. Folglich ist die Aufnahme einer Bestimmung wie der genannten Artikel als eine 
nur für diese beiden Verordnungen geltende Ausnahme anzusehen und stellt keinen 
Präzedenzfall für die Abfassung künftiger Rechtsvorschriften dar.  
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Aus Gründen der Klarheit gehen das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 

davon aus, dass mit Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 und Artikel 25 

Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 597/2009 keine Beschlussfassungsverfahren eingeführt 

werden, die sich von denjenigen, die in der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 vorgesehen sind, 

unterscheiden oder diese ergänzen. 

 

Erklärung des Rates zur Anwendung von Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit Antidumping- und 

Ausgleichszollverfahren gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 1225/2009 und 

(EG) Nr. 597/2009 

 

Wenn ein Mitgliedstaat eine Änderung in Bezug auf Entwürfe für Antidumping- oder für 

Ausgleichszollmaßnahmen nach den Verordnungen (EG) Nr. 1225/2009 und (EG) 

Nr. 597/2009 (im Folgenden "Basisverordnungen") vorschlägt, wird er im Einklang mit 

Artikel 3 Absatz 4 oder Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

 a) sicherstellen, dass die Änderung so rechtzeitig vorgeschlagen wird, dass die Fristen 

der Basisverordnungen eingehalten werden und berücksichtigt wird, dass die Kommis-

sion ausreichend Zeit erhalten muss, um das erforderliche Unterrichtungsverfahren 

durchzuführen und den Vorschlag einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, und dass 

der Ausschuss den vorgeschlagenen geänderten Maßnahmenentwurf prüfen muss; 

 b) sicherstellen, dass die vorgeschlagene Änderung mit den Basisverordnungen in der 

Auslegung durch den Gerichtshof der Europäischen Union und mit den einschlägigen 

internationalen Verpflichtungen in Einklang steht; 

 c) eine schriftliche Begründung vorlegen, in der zumindest angegeben wird, wie die 

vorgeschlagene Änderung mit der Basisverordnung und dem in der Untersuchung 

festgestellten Sachverhalt zusammenhängt, in der aber auch alle sonstigen unter-

stützenden Argumente, die von dem die Änderung vorschlagenden Mitgliedstaat als 

geeignet angesehen werden, angeführt werden können. 
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Erklärung der Kommission 

in Verbindung mit Antidumping- und Ausgleichszollverfahren gemäß den Verordnungen 

(EG) Nr. 1225/2009 und (EG) Nr. 597/2009 

 

Die Kommission erkennt an, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten die in den Verordnungen 

(EG) Nr. 1225/2009 und (EG) Nr. 597/2009 (im Folgenden "Basisverordnungen") vorgesehenen 

Informationen erhalten, damit sie zu umfassend fundierten Entscheidungen beitragen können, und 

wird auf die Erreichung dieses Ziels hinarbeiten.  

* * * 

Um Unklarheiten vorzubeugen, geht die Kommission davon aus, dass die in Artikel 8 Absatz 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthaltene Bezugnahme auf Konsultationen so aufzufassen ist, dass 

die Kommission – außer bei äußerster Dringlichkeit – die Ansichten der Mitgliedstaaten einholen 

muss, bevor sie vorläufige Antidumping- oder Ausgleichszölle einführt. 

* * * 

Die Kommission wird sicherstellen, dass sie alle Aspekte der Antidumping- und der Ausgleichs-

zollverfahren, die in den Verordnungen (EG) Nr. 1225/2009 und (EG) Nr. 597/2009 vorgesehen 

sind, wirksam handhabt – einschließlich der Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, Änderungen 

vorzuschlagen –, um zu gewährleisten, dass die in den Basisverordnungen festgelegten Fristen und 

die dort begründeten Verpflichtungen gegenüber interessierten Parteien eingehalten werden und 

dass die endgültig eingeführten Maßnahmen mit dem in der Untersuchung festgestellten 

Sachverhalt und mit den Basisverordnungen in der Auslegung durch den Gerichtshof der 

Europäischen Union sowie mit den internationalen Verpflichtungen der Union in Einklang stehen.  
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Erklärung der Kommission zur Kodifizierung 

 

Die Annahme der Verordnung (EU) Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich 

der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen und der Verordnung (EU) 

Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur Änderung bestimmter 

Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Übertragung der Befugnis 

zum Erlass von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten über bestimmte 

Maßnahmen wird eine erhebliche Anzahl von Änderungen an den betroffenen Rechtsakten 

nach sich ziehen. Um die Lesbarkeit der betroffenen Rechtsakte zu verbessern, wird die 

Kommission, sobald diese beiden Verordnungen angenommen sind, so rasch wie möglich, 

spätestens aber bis zum 1. Juni 2014 eine Kodifizierung dieser Rechtsakte vorschlagen. 

 

Erklärung der Kommission zu delegierten Rechtsakten 

 

Im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom .... zur Änderung bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik 

hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter Maßnahmen und der Verordnung 

(EU) Nr. .../2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur Änderung bestimm-

ter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Übertragung der Befugnis 

zum Erlass von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten über bestimmte 

Maßnahmen weist die Kommission auf die von ihr unter Nummer 15 der Rahmen-

vereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Europäischen Kommission eingegangene Verpflichtung hin, dem Parlament umfassende 

Informationen und Unterlagen zu ihren Sitzungen mit nationalen Sachverständigen im 

Rahmen der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte durch die Kommission zur Verfügung zu 

stellen. 

 

_______________________ 

 

 

 




